
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSZEICHNUNG 
 

VERDIENTER SPORTLERINNEN UND SPORTLER 
 
 
 
§ 1 
 
Als Anerkennung für hervorragende sportliche Leistungen ehrt die Stadt Günzburg alljährlich Sport-
lerinnen und Sportler, die in Günzburg wohnen oder der Stadt durch ihre sportliche Betätigung ver-
bunden sind. 
 
 
§ 2 
 
Für internationale Leistungen, in den Stufen  
 
Weltmeister, Weltrekordhalter, Olympiasieger, Olympiarekordhalter, 
 
Europameister und Europarekordhalter sowie Teilnehmer bei Weltmeisterschaften und Olympischen 
Spielen, 
 
Teilnehmer bei Europameisterschaften, 
 
wird die Art der Auszeichnung im Einzelfall durch den Oberbürgermeister festgesetzt.  
 
 
§ 3 
 
Für nationale Leistungen verleiht die Stadt Günzburg Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie 
Ehrenurkunden. Die Medaillen bestehen aus eloxiertem Material und zeigen das Stadtwappen mit 
der Umschrift „Für Verdienste im Sport -  Stadt Günzburg“. 
 
Medaillen wie Urkunden werden als Einzel- bzw. Mannschaftspreise verliehen. 
 
 
§ 4 
 
Goldmedaille 
 
Sie wird für erste oder zweite Plätze bei Deutschen Meisterschaften verliehen, 
 
ferner für Deutsche Rekorde. 
 
 
Silbermedaille 
 
Sie wird für erste oder zweite Plätze bei Süddeutschen oder Bayerischen Meisterschaften verliehen, 
ferner 
 
für süddeutsche oder bayerische Rekorde, 
 
für dritte oder vierte Plätze bei Deutschen Meisterschaften und 
 
bei Berufung in eine deutsche A-Nationalmannschaft. 
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Bronzemedaille 
 
Sie wird für erste oder zweite Plätze bei Südbayerischen oder Schwäbischen Meisterschaften verlie-
hen, ferner 
 
für südbayerische oder schwäbische Rekorde, 
 
fünfte oder sechste Plätze bei Deutschen Meisterschaften und 
 
dritten oder vierten Plätzen bei Süddeutschen oder Bayerischen Meisterschaften. 
 
 
Ehrenurkunde für Jugendliche und Kinder 
 
Sie wird bei Meisterschaften auf Kreisebene verliehen. 
 
 
§ 5 
 
Herausragende sportliche Leistungen und Erfolge, die sich in die Klassifizierung der §§ 2 - 4 nicht 
einordnen lassen, jedoch von vergleichbarer Wertigkeit sind, werden sinngemäß behandelt. 
 
 
§ 6 
 
Diese Richtlinien gelten entsprechend auch für den Behindertensport.  
 
 
§ 7 
 
Anträge auf Auszeichnung können von jedermann, jedoch insbesondere von den Sportvereinen ge-
stellt werden. Sie sollen bis zum 15. August des Auszeichnungsjahres eingegangen sein und ge-
naue Angaben zu den Vorgeschlagenen (Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse) sowie eine 
Schilderung der erbrachten Leistungen enthalten. 
 
Die Entscheidung über die Ehrung trifft der Oberbürgermeister. 
 
 
§ 8 
 
Diese Richtlinien gelten erstmals für das Jahr 1999. Sie ersetzen alle früheren Richtlinien. 
 
 
 
 
Günzburg, den 21. Juni 1999 
STADT GÜNZBURG 
 
 
Dr. Köppler 
Oberbürgermeister 


